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Zitat von Mikael

Also hat den "Fehler" der Kollege gemacht, indem er sich hat Fotografieren lassen? Das
Gericht scheint es so zu sehen. Viele Lehrkräfte werden dieses Urteil sicherlich
aufmerksam zur Kenntnis nehmen...

Gruß !

Was heißt denn "Fehler"? Das Urteil ist schlicht und einfach pragmatisch und passt zur
bisherigen Rechtsprechung in dem Bereich. Insofern passiert hier auch nichts neues. Es ist nicht
immer ein schriftliches "Model-Release" notwendig, auch konkludente Handlung (hier:
Aufstellen für das Klassenbild) kann bereits als entsprechende Einwilligung gelten. Die Lehrkraft
hat sich freiwillig bei einer Aktion auf einem Klassenbild fotografieren lassen, bei der bereits
vorab bekannt war, dass die Bilder, wie in den Vorjahren auch, sowohl an Mitglieder der Klasse
verkauft (bzw. lizenziert) als auch im Jahrbuch veröffentlicht werden. Die Einwilligung in die
Ablichtung gilt dann auch als (stillschweigende) Einwilligung in die entsprechende
Veröffentlichung.
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